
 

 

Antrag der Fraktion Grüne 
 

vom 18. August 2011 
 
 
 
Traktandum RG 083/2011: Änderung des Spitalgesetzes 
 
Als § 3bis Absatz 2 Buchstabe h soll angefügt werden: 
 
h) die Einhaltung bestimmter Vorgaben zur Führung von Statistiken. 
 
 
Begründung: 
 
Für die Versorgungsplanung und für den Qualitätsnachweis der stationären Behandlung sind 
Statistiken, die nach gleichen Grundsätzen erhoben und ausgewertet werden, von grosser 
Wichtigkeit. Bisher war es oft schwierig bis unmöglich, vergleichbare Daten von Spitälern 
verschiedener Trägerschaften oder Kantone zu erhalten und aussagekräftige Register zu füh-
ren.  
Die vorgeschlagene Formulierung „Einhaltung bestimmter Vorgaben“ ist bewusst in Anleh-
nung an das Aufnahmekriterium der Rechnungslegung und Rechnungskontrolle (§ 3bis Abs. 2 
Bst.g) gewählt. Die Formulierung lässt offen, welches die konkreten Vorgaben der Regierung 
sein werden. Sie legt aber den Grundsatz fest, dass sich Spitäler, die auf der Spitalliste sind, an 
den gemeinsamen Datenerhebungen beteiligen müssen. 
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